
DEMOKRATIE 
VOR ORT: 
BEZIRKSPOLITIK 
Von den zwölf Berliner Bezirken ist jeder von der Zahl der Einwohnerinnen und 
Einwohner her so groß wie eine Großstadt in einem anderen Bundesland – 
größer zum Beispiel als Rostock, Göttingen oder Regensburg. Themen, die 
vor Ort wichtig sind (und nicht für ganz Berlin), werden daher direkt in den 
Bezirken entschieden. Dafür wird in jedem Bezirk eine Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) gewählt, die wiederum die Bezirksbürgermeisterin oder den 
Bezirksbürgermeister und Stadträtinnen und Stadträte wählt. 

SPÄTI

DIE BEZIRKSVERORDNETEN- 
VERSAMMLUNG (BVV)
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ist wie das Bezirksamt ein wichti-
ger Teil der Berliner Bezirksverwaltung und ermöglicht den Bürgerinnen und 
Bürgern an der Gestaltung ihrer Bezirke mitzuwirken. Die Bezirksverordneten-
versammlungen der zwölf Berliner Bezirke bestehen aus je 55 Mitgliedern. 

WIE WIRD GEWÄHLT?

Berliner Bezirke

12 Bezirke  55 BEZIRKSVERORDNETE
je Bezirk

gewählt alle 
5 Jahre

immer gemeinsam mit der 
Wahl zum Abgeordnetenhaus 

mind. 3 %
der Stimmen 

Partei oder 
Wählervereinigung 

stellt Listen auf

Voraussetzung

Partei oder Wählervereinigung 
darf Bezirksverordnete in die 

BVV schicken

Drei-Prozent-Klausel

Je nach Stimmanteil einer Partei oder Wählervereinigung werden entsprechend viele 
(beziehungsweise wenige) Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste in die BVV gewählt. 

Bezirksverordnete sind Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Sie tun 
hauptberuflich das, was alle anderen auch tun: zum Beispiel arbeiten, 
studieren, zur Schule gehen oder im Ruhestand sein.

Für ihre Arbeit in der BVV bekommen sie eine Aufwandsentschädi-
gung von monatlich etwas mehr als 1.000 Euro.

WAS MACHEN BEZIRKSVERORDNETE?

Teilnahme an Fraktions- 
und Ausschussitzungen, 

sowie der BVV

Anträge schreiben  
oder Reden für  

die BVV vorbereiten

Gespräche mit Bürgerin-
nen und Bürgern, Medien, 

Parteimitgliedern etc.

UND WAS SIND IHRE AUFGABEN? 

Die Sitzungen 
finden abends 
statt: Die Sitzungen 
der BVV beginnen um 
17 Uhr, bei den Sitzun-
gen der Ausschüsse ist 
es ähnlich.

... !

?

Selbst 
gewählt 
werden 

kann man erst 
ab 18 Jahren. 

WER DARF DIE BVV WÄHLEN?

du bist mind. 16 Jahre und
deutsche Staatsbürgerin oder 

Staatsbürger oder Bürgerin 
bzw. Bürger eines anderen 

EU-Mitgliedsstaates

du wohnst seit 
mind. 3 Monaten in 

Berlin (Hauptwohnsitz)

+ =

du bist wahlberechtigt und 
darfst die BVV wählen

WIE KÖNNEN SICH BÜRGERINNEN 
UND BÜRGER NOCH BETEILIGEN ?

Einwohnerantrag
Bürgerentscheid

Beiratsmitglied 
werden
z. B. bei Beiräten für 
Partizipation und 
Migration, für Senio-
rinnen und Senioren, 
Behindertenbeiräte 
und Frauenbeiräte. 

Ein Gespräch bei 
einer Bürgersprech-
stunde, mit einer 
oder einem Bezirks-
verordneten oder 
auch einfach mit 
einem im Bezirk ak-
tiven Verein hilft oft 
schon weiter, wenn 
man eine konkrete 
Frage oder ein 
Anliegen hat.

Bürgerdeputierte oder 
Bürgerdeputierter werden
Wer mind. 16 Jahre alt ist, 
kann auch selbst so in den 
BVV-Ausschüssen mitarbeiten. 
Die Staatsangehörigkeit spielt 
hier keine Rolle. Diese Bürge-
rinnen und Bürger werden von 
einer Fraktion vorgeschlagen 
und von der BVV gewählt.

Bezirke haben 
auch Kinder- und 
Jugendbüros, die 
Kinder- und Ju-
gendbeteiligung 
auf Bezirksebene 
unterstützen. 

Einwohneranfrage

?

UND WAS KANNST DU TUN?
Was jemand zeitlich leisten kann und persönlich tun möchte, ist individuell ver-
schieden. Aber die eigene Wohngegend und das persönliche Umfeld sind den 
meisten Menschen wichtig. Und wer selbst aktiv wird, macht die eigenen Perspekti-
ven, Wünsche und Ziele für andere sichtbar und kann etwas bewegen. 
Also: Engagement lohnt sich …

Jugendorganisationen von Parteien

Engagement 
	 in Vereinen!

!??

 Schülervertretung und 
Schülerzeitung

Besuch einer Sitzung oder Bürgersprechstundesich online 
informieren

Ideen weitergeben,
Perspektiven teilen

Infos zur Bezirkspolitik mit Links zu den einzelnen Bezirken:
www.berlin.de/politische-bildung/politikportal/politik-in-berlin/
hauptverwaltung-und-bezirksverwaltung/

Mehr Infos zu Beteiligungsmöglichkeiten:
www.berlin.de/politische-bildung/politikportal/berlin-mitgestalten/

WAS SIND DIE AUFGABEN EINER BVV?

BVV

wählt kontrolliert

plant entscheidet

Bezirkshaushalt
(Verteilung der Gelder)

Bestätigung 
durch AGH 
notwendig

Bezirksbürgermeisterin oder Bezirksbürger-
meister und fünf Stadträtinnen und Stadträte

z. B. Wohnungsbau, 
Radwege, Spielplätze, 
Schulausstattung und 
Kultur- und Bildungs-

einrichtungen 

Bezirksverwaltung

fasst Beschlüsse 
für den Bezirk

z. B. durch Fragen an 
das Bezirksamt und 

Akteneinsicht

WIE ORGANISIERT SICH EINE BVV?
Die Bezirksverordneten arbeiten in Ausschüssen, zum 
Beispiel für Jugendhilfe, für Schule und Sport oder für 
Verkehr und Bauen.

Bezirksamt

Verordnete einer Partei 
bilden eine Fraktion.

Nach Fraktionsgröße werden Bezirksbürgermeisterin 
oder Bezirksbürgermeister und fünf Stadträtinnen und 

Stadträte von der BVV gewählt. Eine ganz kleine 
Fraktion stellt keine Stadträtinnen und Stadträte.

Einmal im Monat tagt dann die ganze BVV. In der Regel sind BVV und Ausschüsse öffentlich, das 
heißt alle Interessierten können zuschauen. Die meisten Bezirksverordnetenversammlungen 
bieten auch online einen Livestream an.

Berlin 2024, 2. überarbeitete Auflage
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